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Gesetz
über die Staats- und Gemeindesteuern

Änderung vom 26. März 2015

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft

beschliesst:

I.

Der Erlass SGS 331 (Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuer-
gesetz) vom 7. Februar 1974) (Stand 1. Januar 2015) wird wie folgt geändert:

§  4 Abs. 5 (neu)
5 Natürliche Personen sind ferner aufgrund persönlicher Zugehörigkeit am Hei-
matort steuerpflichtig, wenn sie im Ausland wohnen und dort mit Rücksicht auf
ein Arbeitsverhältnis mit dem Bund oder mit  einer anderen öffentlich-rechtli-
chen Körperschaft oder Anstalt in der Schweiz von den Einkommenssteuern
ganz oder teilweise befreit sind. Ist die steuerpflichtige Person an mehreren Or-
ten heimatberechtigt, so richtet sich die Steuerpflicht nach dem Bürgerrecht,
das sie zuletzt erworben hat. Besitzt sie das Schweizer Bürgerrecht nicht, so ist
sie am Wohnsitz oder am Sitz des Arbeitgebers steuerpflichtig.  Die Steuer-
pflicht erstreckt sich auch auf Ehegatten und Kinder im Sinne der §§ 8 und 9.

§  11 Abs. 7 (neu)
7 Nicht als Beendigung der Steuerpflicht gelten die vorübergehende Sitzverle-
gung ins Ausland und die anderen Massnahmen aufgrund der Bundesgesetz-
gebung über die wirtschaftliche Landesversorgung.

§  24 Abs. 1
1 Zum steuerbaren Einkommen gehören insbesondere

http://bl.clex.ch/data/331/de
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a. (geändert) alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, nament-
lich  aus  privatrechtlichem oder  öffentlich-rechtlichem Anstellungs-  oder
Arbeitsverhältnis oder aus der Erfüllung einer Dienstpflicht, mit Einschluss
der Natural- und Nebeneinkünfte, etwa Entschädigungen für Sonderleis-
tungen,  Provisionen,  Zulagen,  Dienstalters-  und  Jubiläumsgeschenke,
Gratifikationen, Tantiemen, Sitzungsentschädigungen, geldwerten Vortei-
le aus Mitarbeiterbeteiligungen, Trinkgelder und ähnlichen Zuwendungen.
Die vom Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus- und
Weiterbildung,  einschliesslich  Umschulungskosten,  stellen  unabhängig
von ihrer Höhe keine steuerbaren Einkünfte dar;

e. (geändert) alle Einkünfte aus beweglichem Vermögen, namentlich Zin-
sen aus Guthaben, Dividenden und geldwerte Leistungen aus Beteiligun-
gen aller Art (inkl. Gratisaktien und Gratisnennwerterhöhungen) unter Ein-
schluss des über den Nennwert hinaus ausgeschütteten Liquidationserlö-
ses, ferner Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder
sonstiger Nutzung beweglicher Sachen oder nutzbarer Rechte aus Imma-
terialgüterrechten (Patenten, Lizenzen usw.), aus Renten, aus geldwerten
Vorteilen bei Nutzniessung sowie aus vertraglicher oder öffentlich-rechtli-
cher Nutzung. Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüs-
sen, die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezem-
ber 1996 geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzah-
lung von Grund- oder Stammkapital;

e.bis (geändert) Einkünfte aus der Veräusserung oder Rückzahlung von Obli-
gationen mit überwiegender Einmalverzinsung (globalverzinsliche Obliga-
tionen, Diskontobligationen), die dem Inhaber zufliessen;

§  27 ter Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (geändert)
4 Der  Korrekturfaktor  für  Stockwerkeigentumswohnungen  im  Sinne von  Arti-
kel 712a ff. ZGB beträgt einheitlich 0.9.
5 Bis  zu  einem steuerlichen Brandlagerwert  von 20'000 Franken beträgt  der
Eigenmietwert  61,93%.  Für  jeden  um  100 Franken  höheren  steuerlichen
Brandlagerwert reduziert sich dieser Satz gemäss nachstehender Tabelle
Tabelle geändert:
von Fr. bis Fr. um je % auf %

20'001 26'000 0,193000% 50,35%

26'001 35'000 0,085778% 42,63%

35'001 46'000 0,067091% 35,25%

46'001 61'000 0,040667% 29,15%

61'001 78'000 0,017294% 26,21%

78'001 99'000 0,012381% 23,61%

99'001 122'000 0,007478% 21,89%

122'001 203'000 0,002370% 19,97%

203'001 290'000 0,001966% 18,26%

290'001 435'000 0,001703% 15,79%
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Bei einem steuerlichen Brandlagerwert von über 435'000 Franken beträgt der
Eigenmietwert einheitlich 68'700 Franken.

§  28 Abs. 1
1 Der Einkommenssteuer nicht unterworfen sind:
d. (geändert) Kapitalzahlungen für bleibende körperliche oder gesundheitli-

che Nachteile, soweit sie nicht Ersatzeinkommen darstellen;
i. (geändert) der  Erlös aus Bezugsrechten, sofern die Vermögensrechte

zum Privatvermögen gehören;

§  29 Abs. 1, Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)
1 Von den steuerbaren Einkünften werden abgezogen
a. (geändert) bei  unselbständiger  Erwerbstätigkeit  die  Erwerbsunkosten,

wie Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte, Mehrkosten
der  Verpflegung  und  für  Schichtarbeit,  die  Kosten  für  Berufskleider,
Schwerarbeit, besonderen Kleiderverschleiss, Berufswerkzeuge, Fachlite-
ratur, die statutarischen Mitgliederbeiträge des Berufsverbandes und übri-
ge  Berufsauslagen  (vorbehältlich  § 29 Absatz 1 Buchstabe kter)  sowie
eine  zusätzliche  Pauschale  von  500  Franken.  Der  Umfang  dieser  Er-
werbsunkosten wird durch den Regierungsrat näher geregelt;

b. (geändert) bei selbständiger Erwerbstätigkeit die für die Erzielung des
Erwerbseinkommens geschäfts- oder berufsmässig begründeten Aufwen-
dungen unter Ausschluss der Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sin-
ne des schweizerischen Strafrechts an schweizerische oder fremde Amt-
sträger,  die  Prämien  des  Unternehmers  für  Betriebsunfallversicherung,
die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich
Umschulungskosten,  des  eigenen  Personals,  die  geschäftsmässig  be-
gründeten Abschreibungen und Rückstellungen sowie die eingetretenen
und verbuchten Verluste auf Geschäftsvermögen, Zinsen auf Geschäfts-
schulden sowie Zinsen, die auf Beteiligungen nach § 24 Buchstabe b ent-
fallen;

kter. (neu) die  Kosten  der  berufsorientierten  Aus-  und  Weiterbildung,  ein-
schliesslich der Umschulungskosten, bis zum Gesamtbetrag von 12'000
Franken, sofern:
1. ein 1. Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt oder
2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbil-

dungskosten bis zum 1. Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt;
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2 Bei  Liegenschaften  im  Privatvermögen  können  die  Unterhaltskosten,  die
Kosten  der  Instandstellung  von  neu  erworbenen  Liegenschaften,  die  Ver-
sicherungsprämien  und  die  Kosten  der  Verwaltung durch  Dritte  abgezogen
werden. Der Steuerpflichtige kann für solche Liegenschaften für jede Steuerpe-
riode anstelle der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug gel-
tend machen.  Der  Pauschalabzug beträgt  bei  über  zehnjährigen Gebäuden
24% und bei  bis  zu  zehnjährigen Gebäuden 12% des  Eigenmietwertes  für
selbst genutzte Liegenschaften oder des Bruttomietertrages. Das Nähere regelt
die Verordnung.
3 Nicht  abziehbar  sind insbesondere die Aufwendungen für  die Anschaffung
und die Verbesserung von Vermögensgegenständen und für die Schuldentil-
gung, die allgemeinen Standes- und Repräsentationsauslagen, die Auslagen
für die schulische Ausbildung, die Kosten des Unterhalts des Steuerpflichtigen
und seiner Familie mit Einschluss der Wohnungsmiete und die privaten Spen-
den, mit Ausnahme der freiwilligen Zuwendungen gemäss Absatz 1 Buchsta-
be l.

§  54 Abs. 1
1 Als  geschäftsmässig  begründete  Aufwendungen  im  Sinne  von  § 53 Ab-
satz 1 Buchstabe b gelten insbesondere
d. (geändert) Rabatte, Skonti, Umsatzbonifikationen und Rückvergütungen

auf dem Entgelt für Lieferungen und Leistungen sowie die zur Verteilung
an  die  Versicherten  bestimmten  Überschüsse  von  Versicherungs-
gesellschaften;

e. (neu) die  Kosten  der  berufsorientierten  Aus-  und  Weiterbildung,  ein-
schliesslich Umschulungskosten, des eigenen Personals.

§  102 Abs. 6 (neu)
6 Die Steuerverwaltung regelt die Voraussetzungen für die elektronische Einrei-
chung der Steuererklärung sowie den elektronischen Austausch von Daten mit
den Steuerpflichtigen.

§  107 Abs. 3 (geändert)
3 Die Gemeinden veranlagen Unselbständigerwerbende und Nichterwerbstäti-
ge. Sie können die Veranlagung dieser steuerpflichtigen Personen dem Kanton
übertragen.

§  135 Abs. 4
4 Mit der Zustellung der Verfügung oder Rechnung werden fällig:
a. (geändert) die Steuer auf Kapitalleistungen aus Vorsorge gemäss § 36

und auf gesondert besteuerten Liquidationsgewinnen gemäss § 36bis;
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§  164
Aufgehoben.

§  183 Abs. 2 (geändert)
2 Das entsprechende Gesuch muss schriftlich und begründet sowie mit  den
nötigen Beweismitteln  bei  der  kantonalen Taxations-  und Erlasskommission
eingereicht werden. Dieses kann nur im noch offenen Veranlagungsverfahren
gestellt und entschieden werden.

§  204 (neu)
XV. Altrechtliche Gratisaktien und Gratisnennwerterhöhungen
1 Die  Zuteilung von Gratisaktien  und Gratisnennwerterhöhungen werden bei
der Kapitalrückzahlung als Einkommen besteuert, sofern die Ausgabe resp. Er-
höhung vor dem Jahr 2016 stattgefunden hat und die Vermögensrechte zum
Privatvermögen gehören. Gleiches gilt, wenn die Vermögensrechte zum Ge-
schäftsvermögen gehören und die Ausgabe von Gratisaktien oder die Gratis-
nennwerterhöhung nicht verbucht wurde.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.
 
Liestal,
Im Namen des Landrats
die Präsidentin: Myrta Stohler
der Landschreiber: Peter Vetter


